
Punkteführerschein am Bau 
 
Ab dem 1. Oktober 2024 ist der sog. Punkteführerschein am Bau Pflicht. 
Dieser betrifft alle Unternehmen (nicht nur Bauunternehmen), auch ohne Arbeitnehmer, welche 
an Orten mit Hoch- oder Tiefbauarbeiten physisch tätig sind (siehe untenstehende Liste). 
 
Beim Punkteführerschein erhält das Unternehmen anfänglich 30 Punkte. Bei Arbeitsunfällen 
gehen Punkte verloren. Punkte können über Aufholkurse gesammelt werden. 
Wer auf 15 Punkte oder darunter abfällt, darf keine privaten und öffentlichen Aufträge für 
Bauarbeiten mehr übernehmen. Die bestehenden Aufträge dürfen noch abgeschlossen 
werden, sofern bereits 30% der Arbeiten ausgeführt worden sind. 
Es sind Strafen von 6.000 bis 12.000 Euro vorgesehen, wer ohne Punkteführerschein arbeitet. 
 
Bauherren und Verantwortliche müssen vor Beginn der Arbeiten prüfen, ob das Unternehmen 
die Voraussetzungen (Punktführerschein oder SOA- Zertifizierung) hat. Für Unterlassungen 
gelten Strafen von 711,92 bis 2.562,91 Euro. 
 
Um an den Punkteführerschein zu gelangen, muss ab dem 1. Oktober 2024 ein digitaler Antrag 
an das nationale Arbeitsinspektorat über den Link https://servizi.ispettorato.gov.it/ mittels 
SPID oder CIE gestellt werden.  
Voraussetzungen dafür sind: 
 Eintragung in der Handelskammer 
 erfolgte Ausbildung der Arbeitnehmer im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz 
 erfolgte Ausbildung der Selbstständigen 
 Beitragskorrektheit (Durc) 
 Besitz des Dokuments zur Risikobewertung (Gefährdungsanalyse) 
 Bestätigung zur Korrektheit der steuerlichen Verpflichtungen (Durf). 
Ausgenommen sind Unternehmen mit SOA- Zertifizierung der Kategorie III und darüber. Nicht 
betroffen sind ebenso Freiberufler und reine Materiallieferanten. 
Ohne Ansuchen bis zum 31. Oktober 2024 darf ab dem 1. November 2024 nicht mehr auf den 
beschriebenen Baustellen gearbeitet werden. 
 
 
Liste der Hoch- und Tiefbauarbeiten 
1. Arbeiten für Bau, Instandhaltung, Reparatur, Abbruch, Erhaltung, Sanierung, Einrichtung oder 
Ausstattung, Umbau, Renovierung oder Abbau an ortsfesten, ständigen oder zeitlich begrenzten 
Bauwerken aus Mauerwerk, Stahlbeton, Metall, Holz oder sonstigen Baustoffen, einschließlich der 
Strukturen der elektrischen Leitungen und der Strukturen für elektrische Anlagen, Straßen-, Eisenbahn, 
Wasser-, See-, Hydroelektrikarbeiten und – nur für den Teil, der Hoch- und Tiefbauarbeiten erfordert – 
Bonifizierungs-, Forst- und Erdbewegungsarbeiten. 
2. Zu Hoch- und Tiefbauarbeiten gehören außerdem Aushub, Aufbau und Abbau von Fertigbauteilen, 
die für Hoch- und Tiefbauarbeiten verwendet werden. 
Quelle: Übersetzung Einheitstext – Paritätisches Komitee im Bauwesen 
 
 
 
 
 
 
 



ANLEITUNG PUNKTEFÜHERSCHEIN AM BAU 

 

Unter folgendem Link einsteingen:      https://servizi.ispettorato.gov.it/ 

 

Accedi ai servizi online anklicken 

 

 

 

Mit Spid oder CIE einsteigen 

 

https://servizi.ispettorato.gov.it/


Unter Istanza Patene a crediti – Vai all’applicazione klicken 

 

 

 

 

Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia anklicken und avanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Legale rappresentante/lavoratore autonomo anklicken 

 

 

 

 

Steuernummer eingeben und Kästchen ankreuzen; mit avanti weiter 

 

 

 

 

 

 

 



Impresa anklicken und Pec Adresse eingeben  

 

 

Bei nachstehenden Erklärungen handelt es sich um Ersatzerklärungen des Notorietätsaktes, für welche bei 

Falschaussagen strafrechtliche Konsequenzen drohen und der Punkteführerschein aberkannt werden kann. 

In der Folge ist äußerste Vorsicht geboten. 

 

a  Bestätigung, dass im Handelsregister eingetragen 

c  Erklärung im Besitz eines gültigen DURC zu sein (eventuell muss das DURC vorher beantragt werden;       

dieses ist für 4 Monate gültig) 

e  Erklärung im Besitz des DURF zu sein. Dieses ist sehr oft nicht notwendig (z.B. Arbeiten unter 200.000 

Euro). In diesem Fall kann „Non in possesso“ und als Begründung „Non obbligatorio“ angegeben werden. 

Eventuell muss vorher um das DURF bei der Agentur der Einnahmen angesucht werden. 

 

 

 

 

 

 



b  Erfüllung der Ausbildungspflichten durch Arbeitgeber, Führungskräfte, Aufsichtspersonen, Selbstständige 

und Arbeitnehmer (gültige Arbeitssicherheitskurse). Für Selbständige ohne Arbeitnehmer sind beispielsweise 

die Kurse für die Bedienung von Maschinen (z.B. Kräne) notwendig. Sind keine Kurse nötig, dann kann „Non 

in possesso“ und als Begründung „Non obbligatorio“ angeführt werden. 

d  Erklärung im Falle von Arbeitnehmern im Besitz einer gültigen Risikobewertung zu sein. Diese ist für 

Unternehmen ohne Arbeitnehmer nicht notwendig. Diese können in der Folge „Non in possesso“ und als 

Begründung „Non obbligatorio“ angeben. 

f  Erklärung im Falle von Arbeitnehmern einen Leiter des Arbeitsschutzdienstes (RSPP) ernannt zu haben.  

Diese Ernennung ist für Unternehmen ohne Arbeitnehmer nicht notwendig. Diese können in der Folge „Non 

in possesso“ und als Begründung „Non obbligatorio“ angeben. 

 

 

 

Erklärung im Bewusstsein der strafrechtlichen Konsequenzen im Falle von Falscherklärungen zu sein. 

Mit Avanti weiter. 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung und danach Versand der Erklärung über „Invia istanza“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit „Sì“ bestätigen. 

 

 

 

 

 

Mit „Scarica rivcevuta dell’istanza“ kann die Bestätigung heruntergeladen werden. 

Diese aufbewahren. Im Falle von Änderungen ist die Nummer notwendig. 



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione 

verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti. 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________ (____) il ________________________________ 

in qualità di: 

 

 rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. 

IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________); 

 lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, 

iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________), 

 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui 

alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti 

dalla normativa vigente. 

 

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a 

presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non 

consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024. 

 

Luogo _____________________ 

Data _______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

_______________________________________ 
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